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Analyse

Keine Schuld und keine Sühne. Zum Ende des Prozesses im »Mordfall 
Anna Politkowskaja«
Angelika Nußberger und Yury Safoklov, Universität zu Köln

Zusammenfassung
Von November 2008 bis Februar 2009 wurde vor einem Moskauer Militärgericht über den Mord an der be-
kannten Journalistin Anna Politkowskaja verhandelt. Angeklagt waren allerdings nicht die Haupttäter, son-
dern lediglich mutmaßlich an der Tat Beteiligte. Alle vier Angeklagten wurden vom Vorwurf des Mordes 
freigesprochen, da die Geschworenen die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise nicht für stichhal-
tig hielten. Die rechtsstaatlichen Mängel des Verfahrens waren eklatant, die Entscheidung der Geschwore-
nen nach dem Grundsatz »in dubio pro reo« im Ergebnis aber überzeugend. 

Einleitung
In Russland sind Freisprüche in Strafprozessen eine 
Seltenheit. Der berühmteste Freispruch ist mit dem 
Namen Vera Sasulitsch verbunden. Sie hatte aus nächs-
ter Nähe auf den wegen seiner Grausamkeit allge-
mein verhassten Stadthauptmann von St. Petersburg 
geschossen und ihn schwer verwundet. Obwohl an 
der Täterschaft nicht zu zweifeln war, wurde sie von 
einem Geschworenengericht am 11. April 1878 frei-
gesprochen. Dieses Urteil hatte zu einer grundlegen-
den Diskussion über die mit den Justizreformen von 
Alexander II. eingeführte Geschworenengerichtsbar-
keit und über Recht und Gerechtigkeit in der russi-
schen Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts geführt, 
da die Geschworenen ein eher moralisches als ein auf 
das Recht gegründetes Urteil über Opfer und Täter 
gefällt hatten.

Auch der Prozess um den Mord an der russischen 
Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Anna Polit-
kowskaja refl ektiert den Umgang der Gesellschaft mit 
Recht und Gerechtigkeit und wurde als Lackmus-Test 
für den Zustand der Rechtsstaatlichkeit in Russland 
gewertet. Nicht die Tatsache einer Verurteilung oder 
eines Freispruchs an sich war dabei ausschlaggebend, 
sondern vielmehr die Frage, wie das Ergebnis erreicht 
und begründet würde. Die russische Öff entlichkeit wie 
auch die Weltöff entlichkeit hat daher die Verhandlun-
gen mit Spannung verfolgt. Den Freispruch mag man 
als richtig ansehen; dem Umgang mit dem Recht wird 
man dagegen eher kopfschüttelnd gegenüberstehen.

Ausgangspunkt: der Mord 
Anna Politkowskaja hatte sich in ihren Zeitungsartikeln 
mit den Missständen in den höchsten politischen Krei-
sen befasst. Ihre letzten Beiträge waren der Kritik an 
der tschetschenischen Regierung sowie an der instabilen 

Situation in der gesamten kaukasischen Region gewid-
met. Dass sie sich mit ihren schonungslosen Recherchen 
und Analysen viele Feinde geschaff en hatte, war kein 
Geheimnis. Zu Recht wurde von der »Chronik eines 
angekündigten Mordes« gesprochen.

Am 7. Oktober 2006 wurde Anna Politkowskaja im 
Aufzug ihres Hauses in der Lesnaja Straße in Moskau 
erschossen. Bei der Untersuchung des Tatortes stellten 
die Ermittler vier Patronenhülsen sicher; über die Tat-
waff e herrschte Unklarheit. Die Ausführung der Tat 
deutete auf einen Auftragsmord hin. Die Staatsanwalt-
schaft leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes 
nach Art. 105 Abs. 2 lit. b des Strafgesetzbuchs der RF 
ein (»Tötung einer Person oder ihrer Angehörigen in 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung einer dienst-
lichen Tätigkeit oder der Erfüllung einer öff entlichen 
Pfl icht durch diese Person«).

Die Vorbereitung des Strafprozesses
Am 8. Oktober 2007 teilte der zuständige Staatsan-
walt Petros Garibian der russischen Nachrichtenagen-
tur »Interfax« mit, dass der Mord an Anna Politkowskaja 
aufgeklärt sei. Man habe die Verantwortlichen ausfi n-
dig gemacht und festgenommen, sie seien bereits wegen 
Mordes angeklagt worden. Dabei ging es aber nicht um 
die eigentlichen Täter oder Anstifter, sondern ledig-
lich um diejenigen, die die Tat vorbereitet und koordi-
niert haben sollten. Zunächst war von elf Tatverdäch-
tigen, von denen zehn unter Mordanklage standen, die 
Rede. Diese Aussage wurde aber revidiert, nachdem ein 
Angeklagter Beschwerde erhoben hatte. Der mit der 
Beschwerde befasste Staatsanwalt Wjatscheslaw Smir-
now sprach von neun Angeklagten. Im späteren Verlauf 
der Ermittlungen erfolgten weitere fünf Haftentlassun-
gen wegen »Fehlens verbrecherischer Handlungen«, so 
dass nur vier Personen in Haft blieben. 



4

russland-russland-
analysenanalysen russland-analysen  179/09

Drei Tatverdächtige, Sergei Chadshikurbanow sowie die 
Brüder Dshabrail Machmudow und Ibragim Machmu-
dow, wurden wegen Mordes angeklagt. Dem vierten Tat-
verdächtigen, dem FSB-Oberstleutnant Pawel Rjagusow, 
wurde zunächst ebenfalls Mord, später aber Amtsmiss-
brauch (Art. 286 des Strafgesetzbuchs) und Erpressung 
(Art. 163 des Strafgesetzbuchs) zur Last gelegt. Auch 
dieser Tatvorwurf wurde nochmals geändert; Rjagusow 
wurde zusammen mit Chadshikurbanow der gemein-
schaftlich begangenen Körperverletzung im Amt beschul-
digt, wobei dieser Tatvorwurf allerdings einen anderen 
Fall und ein anderes Opfer betraf. Als der eigentliche 
Täter, der auf Anna Politkowskaja geschossen haben sollte, 
wurde Rustam Machmudow, der Bruder von Dshabrail 
und Ibragim, identifi ziert. Er war (und ist bis heute) aber 
auf der Flucht, die russische Staatsanwaltschaft führt 
gegen ihn ein gesondertes Verfahren. 

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte die Anklage-
schrift genehmigt. Sicherlich war großer politischer 
Druck ausgeübt worden, endlich die Schuldigen vor-
zuführen, schließlich hatten auch ausländische Poli-
tiker schon vielfach das mangelnde Engagement der 
staatlichen Stellen bei der Aufklärung der Tat ange-
prangert. Dass aber dann der Prozess zu dem Auftrags-
mord begonnen wurde, ohne Auftragsmörder und Auf-
traggeber dingfest gemacht zu haben, erschien doch 
sehr befremdlich.

Der Prozess

Bestimmung des zuständigen Gerichts 
Von Anfang an strittig war, ob das Verfahren vor einem 
»normalen« Strafgericht oder vor einem Militärgericht 
stattfi nden sollte. Da Pawel Rjagusow Mitarbeiter beim 
FSB war und er ursprünglich mit den anderen Tatver-
dächtigen wegen Mordes angeklagt worden war, war die 
Militärgerichtsbarkeit zuständig. Die Verwandten von 
Politkowskaja beantragten eine Verweisung an ein allge-
meines Strafgericht, da sie befürchteten, der Militärrich-
ter könne voreingenommen sein und ein Ausschluss der 
Öff entlichkeit vor einem Militärgericht leichter durch-
gesetzt werden. Die Staatsanwaltschaft entsprach dem 
Antrag aber nicht und leitete die Sache an das Moskauer 
Bezirksmilitärgericht weiter, ein Gericht, das bereits frü-
her im Fall Dmitrij Cholodow mit dem Mord an einem 
Journalisten befasst gewesen war. 

Ausschluss der Öff entlichkeit
Die Befürchtungen bezüglich des Ausschlusses der 
Öff entlichkeit erwiesen sich als nicht ganz unbegrün-
det. Die Staatsanwaltschaft beantragte den Ausschluss 

der Öff entlichkeit, da die Beweismaterialien Staatsge-
heimnisse enthielten. Dem entsprach der Militärrich-
ter Jewgenij Subow zunächst nicht. Die Lage änderte 
sich allerdings, als die Verteidiger ein Geschworenen-
verfahren beantragten. Diesem Antrag gab der Richter 

– zur großen Überraschung vieler – in einem Vorverfah-
ren statt. Während vor den gewöhnlichen Strafgerich-
ten aufgrund von verschiedenen Gesetzesänderungen 
in den Jahren von 1993 bis 2004 Geschworenenverfah-
ren bereits häufi g durchgeführt worden waren, war ein 
Geschworenenverfahren vor einem Militärgericht ein 
Präzedenzfall. Der Militärrichter versah seine Entschei-
dung allerdings mit der Aufl age, dass die Öff entlichkeit 
sofort ausgeschlossen werde, sobald auf die Geschwore-
nen Druck ausgeübt werde.

Am 19. November 2008 wurde der Öff entlich-
keit der Zutritt zum Gerichtssaal mit der Begründung 
verwehrt, dass die Geschworenen sich weigerten, den 
Gerichtssaal in Anwesenheit der Pressevertreter zu 
betreten. Zur Begründung wurde auf Art. 241 Abs. 2 
Nr. 4 StPO (»Gefährdung der Verfahrensbeteiligten, 
ihrer nahen Angehörigen, ihrer sonstigen Verwandten 
oder nahe stehenden Personen«) verwiesen. Einer der 
Geschworenen, Jewgenij Kolesow, widersprach vehe-
ment der offi  ziellen Darstellung, ein Verfahren unter 
Ausschluss der Öff entlichkeit sei von den Geschwore-
nen gewünscht worden. Er behauptete zudem, dass die 
Geschworenen vor Beginn des Prozesses zur Unterzeich-
nung einer entsprechenden Erklärung aufgefordert wor-
den seien, sich aber alle geweigert hätten, diese zu unter-
schreiben. Einer der Strafverteidiger sah in dem Vor-
bringen des von der Presse als »Helden« gefeierten Kole-
sow einen Anlass für die Aufl ösung des Geschworenen-
kollegiums. Es wurde ferner erwogen, Kolesow wegen 
»unzulässiger Kommunikation über die Umstände des 
anhängigen Strafverfahrens an Personen, die nicht dem 
Gericht angehören« (Art. 333 Abs. 2 Nr. 3 StPO) aus 
dem Geschworenenkollegium zu entfernen. Die Ent-
scheidung erübrigte sich aber, da Kolesow auf eigenen 
Wunsch ausschied; später wurden auch noch vier wei-
tere Geschworene aus unterschiedlichen Gründen aus-
gewechselt. Der Ausschluss der Öff entlichkeit wurde 
am 25. November 2008 wieder aufgehoben; über pro-
zessuale Fragen sollte allerdings weiterhin ohne Presse-
vertreter entschieden werden.

Befangenheitsrüge der Staatsanwaltschaft 
Die Staatsanwaltschaft reagierte auf die Aufhebung des 
Ausschlusses der Öff entlichkeit prompt und beschul-
digte den Militärrichter Subow der Befangenheit und 
beantragte, Subow durch einen anderen Richter zu erset-
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zen. Pikant war dieser Antrag insofern, als die Entschei-
dung über ein derartiges gegen Subow als Einzelrich-
ter gerichtetes Gesuch nach der Strafprozessordnung 
von Subow selbst getroff en werden musste, Subow also 
seine eigene Befangenheit zu beurteilen hatte. Im Ergeb-
nis lehnte er den Antrag mit der Begründung ab, der 
Befangenheitsvorwurf lasse sich nicht durch substanti-
ierte Tatsachen beweisen.

Die Anklage 
Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft präsentierte 
folgenden Tathergang: Sergei Chadshikurbanow habe 
den Auftrag erhalten, Anna Politkowskaja zu töten. Er 
habe die Tatwaff e gekauft und an den Mörder überge-
ben und die Tat im Einzelnen geplant, wobei er sich 
der Unterstützung seines Bekannten Pawel Rjagusow 
bedient habe. Dieser habe die Anschrift von Polit-
kowskaja in der Datenbank der FSB gefunden und an 
Chadshikurbanow weiter geleitet. Da die Journalistin 
inzwischen umgezogen war, habe Chadshikurbanow die 
Brüder Machmudow zu ihrer Beschattung eingesetzt. 
Am 3., 4. und 5. Oktober 2006 seien sie mit einem wei-
teren Bruder, Rustam, der die Tat vollstreckt habe, zum 
Haus von Politkowskaja gekommen, um den Mord vor 
Ort zu »proben«. Am Tag der Tat, dem 7. Oktober 2006, 
soll Dshabrail seinen Bruder Rustam ebenfalls zu dem 
Wohnhaus von Anna Politkowskaja gebracht haben.

Belastende Beweise der Staatsanwaltschaft
Die Staatsanwaltschaft berief sich zum einen auf Zeu-
genaussagen zu den Drohungen, die Anna Politkowskaja 
erhalten habe. Insbesondere der Chefredakteur der Zei-
tung »Nowaja Gaseta«, bei der die Journalistin gear-
beitet hatte, bestätigte den Erhalt von Drohungen und 
berief sich auf Quellen, nach denen die Angeklagten an 
dem Mord beteiligt seien. Auch die Kinder der Ermor-
deten sprachen von Drohungen und »seltsamen Perso-
nen« im Haus, vor denen Anna Politkowskaja immer 
gewarnt habe. 

Ein Zeuge, der aufgrund des Zeugenschutzprogram-
mes nicht vor die Öff entlichkeit treten musste, hatte 
dem Richter angeblich von einem Gespräch mit Sergei 
Chadshikurbanow erzählt, in dem dieser seine Absicht 
geäußert habe, Informationen über Politkowskaja zu 
sammeln. Vor der Presse bestritten die Verteidiger aller-
dings eine derartige Aussage. Dass sich die Angeklagten 
kannten, suchte die Staatsanwaltschaft durch den Aus-
druck des Kontaktverzeichnisses von Dshabrail Mach-
mudows Handy zu belegen. Darin waren die Telefon-
nummern von Ibragim Machmudow, Sergei Chadshi-
kurbanow und Pawel Rjagusow gespeichert. 

Außerdem legte die Staatsanwaltschaft den Geschwo-
renen die Patronenhülsen, Fotos und Skizzen vom Tat-
ort sowie Videoaufnahmen, insbesondere die Aufnah-
men der Überwachungskamera vor dem Hauseingang, 
auf denen der mutmaßliche Täter sowie sein Fahr-
zeug erfasst waren, vor. Sachverständigenberichte soll-
ten bestätigen, dass an der Tatwaff e gefundene Fasern 
auch in dem von den Angeklagten benutzten Auto vor-
handen waren. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft 
ließ sich zudem ein Telefonat der Machmudow-Brüder 
am Tag der Tat in dem Stadtteil, in dem Politkowskaja 
wohnte, nachweisen.

Entlastende Beweise der Strafverteidiger
Die Verteidigung verwies auf zahlreiche Ungereimt-
heiten und Widersprüche des staatsanwaltlichen Vor-
trags. So sei die Herkunft der Tatwaff e ungeklärt, die 
Fasern-Expertise unvollständig und nicht überzeugend 
und auch der genaue Zeitpunkt der Tötung nicht ein-
deutig nachgewiesen; die Indizien ließen unterschied-
liche Schlussfolgerungen zu. Nicht akzeptiert wurde 
auch die Videopräsentation des Tatablaufs, weil die 
darin geschilderten Ereignisse nicht zu den dazugehö-
rigen Zeitangaben passten. Auch widerlegte die Ver-
teidigung die Annahme von der Täterschaft des fl üch-
tigen »Vollstreckers« Rustam Machmudow, da er auf-
grund seiner Körperstatur nicht der auf den Videoauf-
nahmen Abgebildete sein konnte – im abschließenden 
Plädoyer bezeichnete die Staatsanwaltschaft Rustam 
Machmudow dann auch lediglich als Fahrer eines der 
Zeugen und erwähnte den Tötungsvorwurf nicht mehr. 
Aus Sicht der Verteidigung hatten alle Angeklagten 
glaubhafte Alibis. Zudem hätten sie das in dem Video 
erfasste Auto am Tag der Tat nicht benutzt. Chadshi-
kurbanow, der vermeintliche Hauptorganisator, sei erst 
knapp zwei Wochen vor der Tat aus dem Gefängnis frei-
gelassen worden und habe so gar keine Zeit gehabt, die 
Tat zu planen und vorzubereiten. 

Eine besondere Panne bei der Beweisaufnahme 
war für die Staatsanwaltschaft, dass die entscheidende 
Videopräsentation während des Prozesses verloren ging 
und das Ermittlungskomitee der Staatsanwaltschaft 
eine Kopie zur Verfügung stellen musste. Dies verzö-
gerte das gesamte Verfahren. 

Das Urteil
Das Urteil wurde am 19. Februar 2009 verkündet. Die 
Geschworenen hielten die Angeklagten einstimmig für 
nicht schuldig. Sie sahen es als nicht erwiesen an, dass 
Ibragim und Dshabrail Machmudow, Sergei Chadshi-
kurbanow und Pawel Rjagusow die ihnen jeweils zur 
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Last gelegten Tatbeiträge geleistet hatten. Die Angeklag-
ten wurden nach dem Freispruch noch im Gerichtssaal 
auf freien Fuß gesetzt.

Die Reaktionen
In der russischen Presse wurde die schlechte Qualität 
der staatsanwaltlichen Ermittlungen einhellig kritisiert 
und die negativen Auswirkungen derartig »schlampig« 
geführter Strafverfahren auf den Schutz der Meinungs-
freiheit und der Presse zur Sprache gebracht. Zudem ent-
fachte das Urteil – wie nicht anders zu erwarten – eine 
erneute Diskussion über Pro und Contra der Geschwore-
nengerichte, die einerseits ob ihrer Subjektivität geschol-
ten, andererseits für ihre mutige und klare Entschei-
dung gelobt wurden.

Weiterer Verlauf des Strafverfahrens
Das Verfahren ist mit dem Freispruch noch nicht been-
det. Die Anklagevertreter haben unmittelbar nach der 
Freilassung der Angeklagten angekündigt, in Berufung 
gehen zu wollen, da der Militärrichter Subow die Straf-
prozessordnung verletzt habe. Der entsprechende Antrag 
ging bei der Berufungsinstanz am 27. Februar 2009 
ein, so dass das erstinstanzliche Urteil nicht rechtkräf-

tig wurde. Die Anwälte der Angeklagten sind in Sorge, 
dass der Freispruch – wie dies statistisch mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist – in der nächsten 
Instanz aufgehoben werden könnte. Die Nebenkläger, 
die Kinder der Ermordeten, wollten nicht gegen den 
Freispruch vorgehen; ihnen geht es darum, die wirk-
lich Schuldigen zu fi nden. 

Die Ermittlungen gegen Rustam Machmudow und 
den nicht identifi zierten Hintermann, den eigentlichen 
Drahtzieher und Auftraggeber, laufen weiter. 

Fazit
Zweifellos ist der Prozess kein Ruhmesblatt für die russi-
sche Staatsanwaltschaft und auch nicht für den als Ein-
zelrichter in einem derartig wichtigen Verfahren wohl 
überforderten Militärrichter. Die Geschworenen dage-
gen haben sich bewährt und Sachverstand und Zivilcou-
rage bewiesen; den Grundsatz »in dubio pro reo« haben 
sie ernst genommen. Dies ist ein Hoff nungsschimmer 
auf dem von Präsident Medwedew so eindringlich gefor-
derten Weg zu mehr Rechtsstaatlichkeit. 

Es bleibt auf die gerechte Verurteilung der tatsäch-
lichen Täter zu hoff en. Wirklicher Schuld muss ehrli-
che Sühne folgen. 
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